
der

eilfteri Sitzung des kvaiu. Landtages zu Laibach
mn 5. Februar 1863.

Anwesende: Vors i t zender :  Freiherr v. E o d e l l i ,  Landeshauptmann in Ärain. — K. k. Statthalter Frei
herr v. Sch l o i ßn i gg .  — Sämmtliche Mitglieder mit Ausnahme des Herrn: Fürstbischof Dr. W i d m e r ,  und 
der Herren Abgeordneten: Graf Anton A u e r s p e r g ,  Gras Gustav A u e r s p e r g ,  Jombar t ,  K a p e l l e ,  Kos l e r ,  
Dr. T o m  an,  S a g o r z ,  Baron Michael ZoiS.  — Schriftführer: Bro l i ch.

T a g e s o rd n u n g : 1. Lesung des SitzungS-ProtokolleS vom 3. Februar 1803. — 2. Entwurf eines Regulatives für das Moorbrennen. 
— 3. Antrag des Herrn Abgeordneten Dr. Bleiweis auf Drucklegung und Bertheilung der Geschäftsordnung in slovemscher Sprache.

ßrginu der Zitzuny 10 Uhr 15 M inuten Äormittay.

« I r ä s i d e n l : Ick ersuche den Herrn Schriftführer daö 
Protokoll der letzten Sitzung vorzmragen.

Schriftführer v. L an g e r :  «Liest dasselbe; — nach 
der Verlesung)

P r ä s i d e n t :  Ist gegen die Fassung dieses Pro
tokolls etwas zn bemerken? (Nach einer Panse»

Nachdem nicktet dagegen bemerkt w ird , ist das 
Protokoll als richtig angenommen.

Ick gebe mir die Ehre dem hohen Hanse mitzuthei- 
len, daß sick der Ausschuß für die Militärbequartirung 
constituirt bat, uud in denselben der Herr Abg. v. Wurz
back zum Vorsitzenden, der Herr Abg. Guttman zum 
Sckriftfilhrer gewählt worden ist.

W ir kommen nun zum ersten Gegenstände der 
Tagesordnung, das ist, zum Entwürfe eines Regulativs 
für das Moorbrenne».

Nackdem es sich hier um ein Operat des Landes- 
Aussckusses bandelt, entfällt die Vorfrage der Unterstützung 
von selbst.

Ick ersuche deu Herr» Referenten den Vortrag zu 
beginnen.

Berichterstatter Dr. B l e i w e i S : K er ne govo-
rini v svojem imenu, ampak v imenii dezelnega 
odbora, bodem govoril nemski.

In  der sechsten Sitzung des ersten Landtages ist 
dem Landes - Ausschüsse die Aufgabe zu Tbeil geworden, 
mit Beiziehuua von Sackverständigen den Entwurf eines 
Regulativs für tw  Moorbrennen diesem H. Landtage 
vorzulegen.

Als Sackverständige hat der Landes - Ausschuß 
eingelade» die Herren Petric, Moorgrnndbesitzer in Log, 
lience, Moorgrundbesitzer in Laverca dann den Herrn 
Mallitsck, Moorgrnndbesitzer und gleichfalls Mitglied des 
Central-Ausschusses der Landwirthschast- Gesellschaft, den 
Herrn Dr. Orel, Moorgrundbesitzer und den Herrn Pod- 
kraisckeg, Magistrats - Oekonome» und Mitglied der M o
rast - EntsnmpsuligS - Commifston.

Dieser Aufgabe nun, ist der Landes-Ausschuß nach
gekommen, und hat ein Regulativ mit den benannten 
Herren vereinbart, welches heute dein h. Hause in sechs 
Artikeln vorliegt.

Der Leitfaden in diesem Entwürfe war einestheils 
das f re i e  V e r f ü g u n g s r e c h t  m i t  dem Eigen-  
tHunte beit Moorgrundbesitzern zu wahren, anderntheils

aber auch das Eigeuthttm der Anrainer, das Interesse 
deS gestimmten Moorgrund - Eoinpleres, und endlich wohl 
auck das sanitätlicke Wohl der Umgebung zu schütze».

Unser Moorgrtmd, meine Herren, mit den 34.000 
Jochen, ist ein großes unschätzbares Capital für die Land
wirthschast.

Dieser Moorgritnd ist aber auch kein he r r en 
loses G u t ,  mit welchem i r gend  eine Gesetzge
bung ganz nach Willkühr verfügen könnte.

Nack Berechnungen, die nicht ans der Luft gegriffen 
sind, sondern sick auf Angaben der Morast - EitlsumpsuiigS- 
Eommission basire», haben die Eigenthümer ans ihrer 
eigenen Tasche bisher über 400.000 fl. in diesen Grund 
hinein gesteckt.

Aus dein dürfte nun wohl klar sein, daß die 
Frage, ob brennen oder nickt brennen, nicht fo leicht- 
fcrtighiit entschieden werden kann, je nach dem Stand
punkte der einen oder der ändern Partei.

Ich w ill in Kurzem versuchen den Moorgrund vom 
zweifachen Standpunkte aus auszusassen, durch welche 
seine Benützung bedingt ist. Die Benützung jedes Moor» 
grundes, daher natürlich auch des Laibacher, kann eine 
doppe l t e  sein. Die eineist die i n d u s t r i e l l e ,  die 
andere die l andwi r t hschas t  l icke.

Vom i ndus t r i e l l en  Standpunkte ist der ' To r f 
stich ins Auge zu fassen. Der gestochene Tors wird als 
Brennmateriale verwendet und verkauft. Was unfern 
Moorgrund betrifft, so findet diese industrielle Seite we
niger Anwendung, eineStheilS deßwegen, weil unsere 
Holzpreise noch nieder sind, daher man lieber zum Brenn
holz, als zum Torf greift, anderseits aber verwcrthet sich 
die Verwendung des Moorgriindes als Acker- uud WieS- 
lattd viel besser als beim Torfstick. ES wäre auch ein 
großes Unglück für unser Land, wenn die Moorgrund
besitzer nicht vorzüglich die landwirthschastliche Kultur im 
Auge hätten. Es ist bekannt, daß unser Land Ärain 
nicht so viel Getreide producirt, als wir bedürfen; doch 
wird noch immer unverhältnismäßig Getreidebau in un
ser!» Lande betrieben, und dadurch der Futterbau leider 
viel zu sehr beschränkt. Die Konsequenz davon ist, daß 
unsere Viehzucht nicht aus der Stufe steht, auf welcher sie 
feitt könnte, und auf welcher sie zu finden, wohl sehr 
erwünscht wäre. W ir müssen daher froh fein, daß unser 
Moorgrund zu Acker- und Wiesland verwendet wird.
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Die l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e  Benützung des Moor- 
gnindes ist daher die segenvolle Verwendung desselben seit 
dem Jahre 1827. Die M itte l, durch welche jeder Moor- 
grund, daher auch der uusrige iii Slcker - und WieSland 
verwandelt wird, sind verschieden. Daö eine M itte l ». z. 
das Erste, ist die Entwässerung, das Zweite daS Bren
nen, daö Dritte das Aufführen von Erde, Straßenkoth, 
Bauschutt, Kalk, Mergel und ändern erdartigen Dingen, 
das Vierte, wenn die Cultur des WieSlandes bereits ge
diehen ist, oder wenigstens einen großen Fortschritt schon 
erlangt hat, ist dann auch die Bewässerung desselben. 
Von der Bewässerung und Entwässerung werde ich hier 
nickt sprechen, weil diese zwei Punkte außer dem Bereiche 
der Frage liegen. Ich werde daher nur vom B r e n n e n  
sprechen und von der Cultur deS MoorgrundeS ohne 
Brennen, nämlich mit dem Ausfuhren von Erde und crd- 
artigen Dingen.

Das Brennen der Moorgründe ist in der gan
zen Welt, wo dieselben in landwirthschaftliche Be
nützung gezogen werden, in Anwendung, d. H. man 
macht de» A n f a n g  mit dem Brennen. So ist es in 
OstsrieSland, so ist es in Hannover, so ist es in den 
norddeutschen Mooren, so ist es in den Donaumooren in 
Baiern, so i|t es in Holland; das nämliche war auch in 
der letzten Zeit in Ossiach in Kärnten der Fall. Eben so 
ist die Cultur, deS MoorgrundeS auch bei uns mit dem 
Brennen begonnen worden, nnd dieser Cnlturweise haben 
>vir zu verdanke», daß daS Joch Moorgrund, welches im 
Jahre 1830 »och ü 20 kr. verkauft wurde, nun auf 
einen Preis von 100, 200, 300 u»d noch mehr Gulden 
gestiegen ist. Dieser Cnlturweise haben wir es zu ver
danke», daß der jährliche Productionswertb am Moor- 
gründe von Null so zu sagen, nun ans 70 bis 80.000 fl. 
jährlich gestiegen ist. DaS glaube ich stud Ziffer», welche 
wohl klar nachweisen, wie wohlthätig der Brand des 
MoorgrundeS sei. Denjenigen, welche vielleicht dem 
Brennen sich entgegen stellen und geneigt wären zn be
haupten, die andere Cnltursweise wäre die geeignetere, 
uäinlich niit Beseitigung des MvorbrcnncnS nur durch das 
Ausfuhren von Erde, diesen Herren w ill ich eine Erfah
rung der Landwirthfchaft - Gesellschaft entgegen halten. 
Die Landwirthfchaft - Gesellschaft, deren Tendenz eS ist, 
rationelle Kenntnisse in der Landwirthschast im Lande zn 
verbreiten —  diese nicht blos im theoretischen Stiege, son
dern auch im Wege der Erfahrung — , hat nämlich im 
Jahre 1832 Sc. Majestät Weiland Kaiser Franz I. um 
einen Beitrag gebeten, damit sie in die Lage käme, am 
Moorgruiide Versuche anznstelle». Sc. Majestät bewillig
ten derselben damals 2000 fl. M it  einem Theile dieses 
GcldeS kaufte sie an dcm ganz wüsten nnd versumpften 
Ilovca-G runde 2 5 'Joch. Dieses Terrain hat später 
den Nmiteit Franzensgrund erhalten. Dr. Orcl, damals 
auch Mitglied deS Centralausschusses, ist ersucht worden, 
komparativ aus diesen 25 Jochen die Versuche durchzufüh- 
ren, auf einigen Parzellen mit Brennen, auf ganz glei
chen ohne Brennen, mit Aufführen von Erde. Sieben 
Jahre hat D r. Orel in diesen komparativen Versuchen 
prakticirt, und es hat sich herausgestellt, daß die Ausla
gen für dicfc 7 Jahre zusammen, für daS Crdanfführen 
nnd daS weitere Bearbeiten dieses Grnndes 1560 st. 27 kr. 
betragen haben. Und wie viel ist in diesen 7 Jahre» 
gescch>ct worden? — Der Erlös der Fechsungen war 
454 fl. 32 kr. »ttd demnach ein Minus von 1105 fl. — 
Nun diese Erfahrung ist wohl nicht ermnthigend, um 
—  wenigstens an den meisten Rieden nicht — dem Erd- 
anfführen oder dem Aufführen von erdartigen Dünger das

Wort zn sprechen. Sehen wir aber auch ab von dieser 
so eklatanten Erfahrung nnd sehen wir uns unsern Moor
grund nur etwas näher an. Wenn wir unfern Moor
grund betrachten, fo finden w ir hier 5 Schichten, wovon 
eine über der ändern gelagert ist. Die oberste Schichte, 
ganz schwammartig, besteht aus dem sogenannten Suinpf- 
urmoofe mit seinen Spliagnen. mit seinen Polytrilium , 
feinen Carices oder Riedgräser» u. s. w. Die Mächtigkeit 
dieser Schichte W ir t  sehr, je nachdem der Grund noch 
ein ganz versumpfter ist, nnd diese obere Schichte oft 6 
bis 8 Schuh nnd darüber beträgt. Wird sie e»tfnmpft, 
fo sinkt sie zusammen, und es bleiben noch 3 bis 4 Schuh 
von dieser obersten Schichte.

Die zweite Schichte ist eigentlich nur eine Fort
setzung der obern; eS sind nämlich die dünnen nnd langen 
Fasern, die sich herab begeben und gewöhnlich de» Namen 
des F a s e r n t o r f e s  bekomme»; diese Schickte ist also 
eigentlich nur eine Fortsetzung der obersten Sckickte.

Die dritte Lage i|t der amorphe Tors, den w ir hier 
zu Lande gewöhnlich den Specktorf nennen, d. i. eine 
mehr homogene Masse, die viel Bitumen enthält; die 
Schichte ist es, welche eigentlich daS Capital unseres 
MoorgrundeS bildet.

Die vierte Schichte ist die sogenannte M o o r e r b e ,  
nnd ganz unten liegt verschieden gefärbter Lehm oder Thon.

Die zwei obersten Schichten sind nur Moos nnd 
Faser». Diese oberste Schickte gibt jedem Moorgruiide 
jenes armselige Aussehen, welches sich überall zeigt, wo 
keine Vegetation angetroffen wird.

Diese obersten Schichten sind ganz lose, ganz 
locker, sie geben den Wurzeln keinen H alt, die atmosphä
rische Lust dringt in dieselben tief ein, ebenso mich 
die Sonnenhitze. Das Alles macht, daß die Wurzeln 
ermatten nnd absterben. Diese zwei obersten Schickten 
sind daher unter feinen Umständen geeignet einen An
haltspunkt den Wurzeln, sei eS des Getreides oder- 
anderer Gräser zu liefern. Aber selbst auch als Bremt- 
materialc haben diese zwei obersten Schickten einen 
ganz unbedeutenden Werth. Niemand würde sie kaufen, 
wohl aber haben sie, wenn sic an O rt nnd Stelle in 
Asche verwandelt werden, den großen Vorzug, daß sie 
einen ausgezeichneten Dünger abgeben. Diese zwei ober
sten Schichten können daher keine andere vortheilhaste 
Verwendung finden, als daß sic abgcbrcnnt werden. Da
durch aber bekommt dann das Acker- und Wiesland einen 
guten Dünger. Tiefer aber darf mm nicht mehr gebrannt 
werden, beim sonst würde man das eigentliche Eapital 
des MoorgrundeS angrcifcn.

Ans dieser Darstellung dürste das H. Hans nun 
nachstehende Corolarien entnehmen:

1. nämlich, daß das Brennen an den noch rohen 
Rieden n o t h w n t d i g ist. Dergleichen rohe Rieben gibt 
es in nuserm Moorgrunde beiläufig noch an 3000 Joch.

2 . Das Brennen darf sich nur auf die Vertilgung 
der Moos - und Faserntorfschichte erstrecken und darf un
ter keinen Umstänben weiter greifen. Von solchen Par
zellen gibt es ans unserm Moorgrnnde noch etwa 10.000 
Joch, daher im Ganzen eö nur 13.000 Joch noch sind, 
Wiche durch daö Brennen in den Cnlturstaud versetzt 
werden müssen, mit der Berücksichtigung nämlich, daß die 
letzteren 10.000 Joch schon abgebrennt sind, daö Brennen 
daher an diesen Stellen nicht viel Jahre mehr dauern 
wird, daher uns eigentlich mir noch 3.000 Joch bleiben, 
welche sich iii mehr primitivem Zustande befinden.

Das dritte Corolarini» aber, nachdem, was ich schon 
früher bemerkt habe, ist, daß das Brennen aus vielfei-
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•igcn Interessen nur unter Aufsicht einer Commission turnt* 
geführt werden könne. Auf diese Grundzüge, meine 
Herren, stützt sich der Entwurf des Regulativs, welches 
heute dem h. Hause vorliegt.
. ; Ich glaubte diese Daten im Allgemeinen voraus 
Iticken zu sollen, bevor die spezielle Debatte beginnt.

Es dürfte vielleicht jetzt schon gefällig sein, die 
General - Debatte über diesen Gegenstand zu beginnen, 
um vor Allem daS Prinzip zu entscheiden, ob Brennen 
vher Nichtbrennen?

Die weitere Begründung der einzelnen Artikel werde 
ich mir erlauben bei der speziellen Debatte vorzubringen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne nunmehr die allgemeine 
Debatte über den vorgetragenen Gegenstand. Als Redner 
har sich bereits der Herr LandcsgerichtSrath Kromer 
gemeldet, dem ich jetzt daS Wort gebe.

Abg. K r o m e r :  Ich kann zwar, und muß auch 
voranssetzen, daß der Landcsausschuß den Gesetz-Entwurf, 
betreffend das Moorbrennen auf dem Laibacher Moraste, 
einer reiflichen Prüfung unterzogen, daß er seinen dies
bezügliche» Antrag, gestützt ans eigene mehrjährige Erfah
rung und ans das begründete Gutachten von Sachver
ständigen dem hohen Landtage vorgelegt habe.

Allein meiner Ansicht nach ist cs nicht genügend, 
baß von der Zweckmäßigkeit eines Antrages, welcher für 
bie Umgebung Laibachs zu einem Gesetze werden soll, nur 
ber LandcSanöschuß überzeugt sei, sondern die diesbezüg
lichen Motive für die einzelnen Bestimmungen des Ent
wurfes müssen wenigstens in ihrer Wesenheit auch der 
hohen Versammlung bekannt gegeben und hiedurch letztere 
informirt werden.

Denn eine Beschlußfassung über Anträge ohne de
ren vorläufige Begründung, eine Beschlußfassung ohne 
vorläufige Kenntniß der Sachlage, das sogenannte „ ju -  
rhre in verba magistri“ , welches im vorliegenden Be
richte angesordert wird, soll einem Landtage wohl nicht 
zugemuthet werden.

Von dem auch abgesehen, ist der vorliegende Ent
wurf meiner Ansicht nach so mangelhaft, in den einzelnen 
Bestimmungen theils sich selbst, theils auch ändern bereits 
bestehenden Gesetzen widerstreitend, daß er auch durch 
Atnenbirung aller einzelnen Paragraph« in ein präcises, 
leicht verständliches und umfassendes Ganze nicht umge
staltet werden könnte.

Zur nähern Begründung meiner eben ansgesprocbe- 
nen Behauptung w ill ich mir nur einige Bemerkungen 
erlauben.

Rach Paragraph 1 dieses Entwurfes ist das Movr- 
brennen nach Maßgabe der Bestimmungen der Morast- 
Entsumpfnngs-Eommission zulässig. Nun nach welchen Be- 
stimmnngen? Sind diese Bestimmungen bereits erlassen, 
so hätten sie zur leichtern Orientiruug der Betheiligten 
wenigstens mit dem Datum und Numerus der betreffen
den Verordnung bezeichnet werden solle». Oder werden 
ste erst erlassen, und von wem?

Von der Morasteutsuiupfungö - Commission? Run 
wo und aus welchen Mitgliedern besteht den eigentlich ge
genwärtig diese MorastkntsnmpfnngS - Commission? Rack 
Paragraph 18 der LaudeSordnung sind alle Verfü
gungen, welche die LandeScultttr betreffen, dem Landtage 
'»gewiesen, und in der vorigen Session hat der Landtag 
bie Morastentsunipfung, damals gegen meine Anschauung 
als eine Landesangelegenheit auch ausdrücklich erklärt. Es 

somit mit dem Inslebentreten deö Landtages die selbst- 
ständige Wirksamkeit der Morastentsnmpfungs - Commission 
erloschen.

Der Landtag hat diese Angelegenheit in seine Ob
sorge genommen, und es ist erst Sache des Landtages zu 
erwägen, welchem Ausschüsse er die weitere Obsorge über 
die Morastentsumpfung, ob er sie einer Commission, oder 
allenfalls Fachmännern anvertrauen wolle.

Rach Paragraph 2 wird die Brenuzeit alljährlich 
vom 16. August bis 15. September festgesetzt, jedoch in 
diesem Paragraph auch angedeutet, daß bei regnerischer 
Witterung die Frist allenfalls verlängert werden könne.

Run, soll diese Verlängerung erst über Ansuchen 
oder ohne Ansuchen der Bctheiligten, daher von AnttS- 
wegen erfolgen?

Wan» und wie ist diese Verlängerung knndzuniachen, 
und der Bevölkerung rechtzeitig bekannt zu geben? lieber 
alle diese Bestimmungen enthält der Gesetzentwurf gar 
nichts.

Nach Paragraph 3 ist die Bewilligung zum Mewr- 
brennen bei der MorastentsumpfnngS - Commission anzu- 
fnchen.

Wer aber hat diese Bewilligung anznsuchen? Jeder, 
der überhaupt Moor brennen will, oder nur derjenige, der 
dieß außer der gesetzlich bestimmten Zeit unternehme» will ?

Is t die Bewilligung mündlich oder schriftlich anzu- 
snchen? Was hat für den Fall zu geschehen, wenn die 
Bewilligung allenfalls abgeschlagen wird, wohin gebt für 
diesen Fall die Berufung?

Davon enthält der Entwurf gleichfalls gar kein
Wort.

Nach Paragraph 4 hat der Sladtmagistrat in Lai
bach , weiters haben die Gemeindevorstände darüber zu 
wache», daß die Besitzer deö nämlichen Morastriedes alle
in derselben Zeit das Moorbrennen beginnen und fort- 
setzen.

Allein welches Zwaugsrecht soll dann hiefür dem 
Magistrate oder de» Ortsvorständen zustehen, nachdem 
schon Paragraph 2 ausdrücklich bestimmt, daß in der Zeit 
vom 16. August bis 15. September Jedermann Moor 
brennen dürfe, daß sohin in dieser Zeit an einen bestimm
ten Tag, an ein gleichzeitiges Brennen mit ändern Ric- 
mand gebunden sei.

Der Paragraph 5 bestimmt, und zwar ganz allge
mein , daß, wenn irgendwo außer der gesetzlich bestimmten 
Frist ei» Moorbrand vorkömmt, der Gemeindevorstand 
gehalten sei, dessen Löschung sogleich „ans Kosten des 
Eigenthümers" zu veranlassen. Also auch dann auf 
Kosten des Eigenthümers, wenn dieser daran gar kein 
Verschulden trägt, wen» er vielleicht sogleich selbst mit 
Hand aulegt, um die Löschung zu bewirken?

Diese Verfügung klingt mir doch etwas zu orien
talisch.

Rach Paragraph 6 sind Ueberlretungen gegen riefe 
Vorschriften nach den bestehenden Gesetzen zu bestrafen. 
Allein welche sind die bestehenden Gesetze? Sind es viel
leicht eigene in dieser Richtung bereits erlassene Gesetze? 
Dann hätten sie zur Orientirnng angezogen werden sollen. 
Sind eS die allgemeinen Strafgesetze? Oder sind es die 
durch besondere Ministerialverordnnngen bestimmten feld
polizeilichen Gesetze? Dan» wäre ans letztere hinzuweisen 
gewesen.

Zudem aber kann das normwidrige Moorbrennen 
wirklich nur eine Uebertretung gegen seldpolizeiliche Vor
schriften begründen, und die aus solchen Uebertretungen 
eingehenden Strafgelder haben nach den bestehenden 
Gesetzen immer nur in die Lokalarmenfonde einzufließen.

Ich begreife daher nicht, wie der Landesausschnß 
hier aus den Strafgeldern einen eigene» Morastent-
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snmpfuugsfond schaffen will. Je mehr solche Fonde ge- , 
schaffen werben, desto schwerer sind sie in Nebersicht zu 
erhalten und verschwinde» am Ende, ohne daß sie Je- 
manden einen Nutzen bringen.

Ans den wenigen Andeutungen, die ich hier gegeben 
habe, dürfte sich vielleicht die hohe Commission überzeugt 
finden, daß der vorliegende Gesetzentwurf auch durch die 
Amendirung aller einzelnen Paragraphe zn einem prLcisen, 
vollständigen nnb verständlichen Ganzen nicht leicht nmge- 
wandelt werden könnte, daß daher die Debatte über alle 
einzelnen Punkte voraussichtlich zwecklos wäre, und zum 
beabsichtigten Resultate nickt führen könnten.

Ich erlaube mir daher zu beantragen, der hohe 
Landtag wolle beschließen:

„Der Gesetzentwurf des Landesansschnsses, betref
fend das Moorbrennen am Laibacher Moorgruude, sei 
einem aus der hohen Versammlung zu wählende» Aus
schüsse von 5 allenfalls von 7 Mitglieder» z»r Vorbe- 
rathuug znzuweifen".

Abg. Desch » i a» »: Ich bitte um daS Wort.
Der Herr Berichterstatter des LandeSaiiSschusses hat zum 
Schlüsse seiner eingehende» Detaillirung den Satz ausge
sprochen, daß sich Per Landtag jetzt vor Allem darüber zn 
entscheiden habe, ob er das Prinzip des Brennens oder 
des Nichtbrennens anerkenne.

Ich muß mir schon erlauben, dieser Anschauung 
einige Bemerkungen entgegen zu stellen, indem ja das 
Brenne» eine Angelegenheit ist, welche zunächst den ein
zelnen Bebauer selbst angeht als eine Cnlturmethode, 
welche zunächst in seinem Interesse liegt.

Die Art nnd Weise der Bebauung des Moores, 
ob sie zweckmäßiger durch Aufführung von Erde, Bau
schutt u. s. w., oder ob sie besser durch das Brennen 
erzielt werde, das glaube ich, ist doch eine Angelegenheit, 
in deren Entscheidung der H. Landtag sich nicht ein
lassen kann. Würde er mich dießfalls irgend ein Gesetz 
erlassen, würde er z. B. feststellen, eö darf nicht gebrannt 
werden, so kann er versichert fein, daß einem solchen 
Gebote nicht Folge geleistet würde, und zwar ans sehr 
triftigen Gründen nicht.

Es ist ganz richtig, wie der Herr Vorredner bemerkt 
hat, daß der Moor in seinem ursprünglichen Zustande von 
solcher Beschaffenheit sei, daß die zweckmäßigste Art und 
Weise der Uebcrfühnmg desselben in den Culturzustaud, 
nachdem die Entsumpfung durchgeführt worden ist, das 
Brenne» fei.

Der Herr Vorredner hat ebenfalls aus de» Erfah
rungen der Landwirtschaft-Gesellschaft einige Ziffern- 
Ansätze angeführt, welche beweisen sollen, daß das Bren
nen die bessere Cnltnrö-Methode sei, als daS Aufführen 
von Bauschutt. Jedock vermißte ich in seinen Angaben 
völlig die Berücksichtigung deS zweiten Factors.

Herr Dr. Bleiweis hat nur erwähnt, daß in siebe» 
Jahre» 1560 fl. 27 kr. auf einen Comvler deS land- 
wirthfchaftl. VerfuchshofeS auf dem Moorgrnnde verwen
det wurde», und daß die Ernten von diesen Parzellen 
sick aus den Werth von 454 fl. binnen dieser Jahre be
laufen haben.

Meine Herren! ich glaube daS ist ja kein so un
günstiges Verhältnis!; wir haben ja früher gehört, daß 
daS Joch Moorbodens in früheren Jahren 20 Kreuzer 
gekostet habe, während eS durch die entsprechende Cultur 
in späteren Jahren bis zur Höhe von 200 fl. hinaufge
kommen sei.

Vergessen hat jedoch der Herr Berichterstatter an- 
znsühren, in welchem Vergleiche standen denn die ändern

Parzellen, auf welchen gebrannt wurde, zu jenen, auf 
welchen Bauschutt, alkalische Erdarten nnd Dünger auf
geführt wurden?

Ganz gewiß war der Zustand der letzteren ein kläg
licher, während die Ändern an dem Bodenwerthe sehr 
viel gewonnen haben werden. Es ist eine sehr irrthüm- 
liche Anschauung zu verlangen, daß man überall, wo eine 
Bodenverbesserung eintrat, den Werth, welcher dafür 
angewendet wurde, innerhalb der näcksten sieben 
Jahre sckon herausbekommen haben müsse. Jedermann 
weiß es ferner, wie cs mit Ackerbau - Versuchen, wie es 
mit Kulturen von Gründen steht, wo das Ganze so zu 
sagen mir dem Willen ciiicS interimistischen Verwalters 
anheimgestellt ist, wo nicht das egoistische Interesse des 
EigeuthümerS vorhanden ist, um in kräftigster Weise für 
die Melioration des BodenS zn sorgen.

Ich kann jedoch dem Herr» Berichterstatter hier 
eines der glänzendste» Beispiele der Morastcnlinr anführen; 
es ist das deS verstorbenen Morastgrnndbesitzerö Mallitsch, 
welcher seine Grundstücke, die an dem Laibachflusse gele
gen sind, durch Aufführung von Bauschutt in so ausge
zeichneten Zustand herstellte, daß Jedermann nnwillkührlich 
die Ueberzengnng sich aufdringen mußte, daß das der 
wahre, der nachhaltige Weg der Cultur des Moorbodens sei.

ES ist ganz richtig, daß das Moorbrennen ein 
M ittel sei, zu dem der Landmann, der nicht über Capi
talien zu verfügen hat, zunächst zu greifen genöthigt ist, 
und es wäre ungerecht, es wäre inhuman, ja es wäre 
ein tiefer Eingriff in die Eigentumsrechte des Morast
besitzers, wenn man demselben verbiete» wollte, das 
Moorbrennen durchzusühre».

Jedoch sehe ich anderseits in dem uns vorliegenden 
Regulativ den Landniann ganz der Willkühr der Lokal- 
Entsnnipfnngs - Eoinniission Preis gegeben.

Ich kann mir wohl Denken, daß eine Lokal - Ent 
snnipfnngs - Commission nothwendig sei, wo es sich um 
die Arbeiten der Entsumpfung handelt. Das Ziehen von 
Gräben, die Anlagen von Straßen, dieß alles erfordert 
ein einheitliches Wirken, welches nicht dnrck jeden Ein
zelnen bewerkstelligt werden kann, sonder» wo eine der
artige coininissionelle Leitung »othwendig ist.

Ich habe in den vorhandenen Werken, welche über 
die Entfnnipfnng des Laibacher Mooreö eristimt, eifrig 
»ackgesuckt, mit daselbst eine genaue Instruction der Mo 
rastentsunipfungs - Commission zu finden. Was mir dieß
falls unterlief, batte rein nur Bezug auf das Schneiden 
von Gräben, ans die Anlegung von Straßen; nirgends 
fand ich Pas Prinzip ausgestellt, daß die Morastentsum- 
pfungs - Commission zn entscheiden habe, ob gebrennt 
werden dürfe, oder nicht.

Es ist wohl möglich, Paß wenn große Riede, wie 
es deren noch mehrere auf Petit Laibacher Moore gibt, 
cutsnmpft worden sind, und daß wenn dieselben der Cul
tur zugeführt werde», ei» Brennen im Großen stattfinde; 
allein wir sehen auch, daß Per einzelne Besitzer öfters in 
die Lage kommt, das Brennen anzuwenden, u. z. Patin, 
wenn der Bodeu desselben wieder in eine Art von Ver
filzung gerathen ist, wo er im Brennen das einzige Mittel 
erblickt, um für eine spätere Frucht wieder den Boden 
fruchtbar zu machen. Soll nun jeder einzelne Besitzer 
die Lokal - EntsumpsmigS - Commission hier in Anspruch 
nehmen?

Ich zweifle, ob die Lokal - Entsninpfungs - Commission, 
welche, so viel ich weiß, keine Diäten bezieht, sondern 
mir die Vergütung ihrer Auslagen beansprucht, überall 
den Augenschein vornehmen werde. In  dieser Beziehung



jtl|o Jjaltc ich Pas Regulativ, welches nnS hier mitgetheilt 
ist, für ein in die Eigenthnmsrechte des einzelnen Moor- 
besitzerS zu tief eingreifendes, für ein denselben der W ill- 
kühr der Lokal-Eiitsuinpfungs -Commission vollständig 
überlieferndes Regulativ.

W  treten hiezu noch mehrere der Gründe, welche 
der Herr Vorredner Abg. Kromer angeführt hat, und 
ich würde mich in dieser Beziehung dem Antrage des 
Herrn Abg. Kromer anschliesien.

P r ä s i d e n t :  Wünscht über diesen Gegenstand
"o * Jemand zu sprechen? —

(Nach einer Pause:) Nachdem sich Niemand zum 
AZorte meldet, so gebe ich dem Herrn Berichterstatter das 
letzte Wort.

Berichterstatter Dr. B l e i w e i s :  Als der Landes
ausschuß zu dem Entwürfe des Regulativs schritt, glaubte 
er, mir eine Aufgabe zu erfüllen, welche ihm durch den 
ersten Landtag geworden ist.

Das vorliegende Regulativ ist das Product der 
Berathung des Landesausschusses mit 6 der bedeutendsten 
Moorgrnndbesitzer und Sachverständigen in diesem Gegen
stände. Der Landesausschuß glaubte daher seine Pflicht 
erfüllt z» haben, die ihm durch den ersten Landtag ge
worden ist, daß er den so vereinbarten Entwurf dem
H. Hanse vorlegt; dcßwegen aber w ill er in das Recht 
des H. Hauses nicht eingreifen, daß noch ein Eomitc ein
gesetzt werde, welches diesen Entwurf prüfe, modificire 
und in geänderter Form dann dem h. Hanfe vorlege.

WaS die Bemerkung deö Herrn Abg. Kromer be
trifft, daß der vorliegende Gesetzentwurf sehr mangelhaft 
sei, so glaube ich nur bemerken zu sollen, daß dabei den 
LandeöanSschuß vorzüglich die Idee geleitet hat, daS Ge
setz nicht zu einem langen, bnreankratisch schwerfälligen 
Mechanismus umzugestalten, welches gerade dadurch, daß 
cs zu complicirt ist, an Klarheit und Brauchbarkeit nichts 
wird gewonnen haben. Es hat seine volle Richtigkeit, 
daß die MorastentsnmpsnngS - Commission in dem vorlie
genden Regulativ nicht bezeichnet ist, ans welchen Persön
lichkeiten sie bis jetzt bestanden habe, und ans welchen sie 
in Zukunft bestehen soll. Man glaubte diese Morastent- 
sumpfungS-Commifsion, nachdem die Landescnltnr- Ange
legenheiten, besonders die des MoorgrnndeS in die Hände 
der LandeS-Vertretung übergehen werden, zu modificire»; 
diese Modificirung aber kann nicht geschehen, ohne vorher 
mit der Landesregierung sich in ein Einvernehmen zu setzen, 
weil die MorastentsumpsnngS - Commission nicht bloß daS 
Brennen, sondern auch die übrigen Arbeiten, die am 
Moorgrunde vorgenommen werden, betreffen. Daß die 
Regierung auch berechtigt fein dürfte, hier ein Wort mit
zusprechen, beweisen die Kosten, die ans dem A e r a r  
auch ans den Moorgrnnd bei den Entsnmpfungs-Arbeiten 
verwendet werden; daher der LandeöauSfchuß in Vereinbarung 
mit den Sachverständigen vorläufig nur einfach eine Mo- 
rastentfumpfungs - Commission hingestellt hat. WaS aber 
diese Morastkntsunipfungs - Commission in den einzelne» 
Details der 'Ausführung derselben zu thu» haben wird, 
das gehört i» eine I n s t r u c t i o n  für dieselbe und nicht 
in den Entwurf; so wenigstens hat der LandeöanSschuß 
diesen Gegenstand aufgefaßt.

Ich übergehe die übrigen Punkte, die der Herr 
Landtagsabg. Kromer beanständet, weil ich als Bericht
erstatter die Begründung erst bei den e i nzelnen A rti
keln von 1 bis 6 vorgebracht hätte. Der Herr Landtags« 
abgeordnete hat hier schon, wo mir eine a l l geme i ne  
Debatte gewünscht wurde, die Motivirnng der einzelnen
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Gesetzesartikel beansprucht, welche in der Spezialdebatte 
natürlicher zur Sprache gekommen wären.

Was ferner der Herr Landtagsabg. Defchman» be
merkt hat, daß ihm das ganze Regulativ zn tief in die 
EigenthnmSrechte der einzelnen Moorgrnndbesitzer eiuzu- 
schneiden scheint, so muß ich in dieser Beziehung erwiedern, 
daß auch ich in meiner Motivinmg hervorgehoben habe, 
daß der Moorgrund kein herrenloses Gut ist; ich habe 
hervorgehoben, daß die Moorgrnndbesitzer selbst bereits 
große Summen in dasselbe verwendet haben. Der Aus
schuß ist daher hier nicht weiter gegangen um das freie 
Eigenthliinsrecht zu beschränken, als mir so weit, daß 
durch eine willkührliche Verfügung eines Eigenthümers eben 
beim Brennen daS Eigenthnm der Anrainer nicht beschä
digt werde.

Der Herr Abg. Deschmami fürchtet, daß der Di'oor- 
grnndbesitzer durch dieses Regulativ ganz in die Willkühr 
der Lokalcommission gegeben werde. Dieses ist jedoch 
nicht zu besorgen, denn es steht Jedermann das Brennen 
frei, daS Regulativ bestimmt mir die Zeit und daß das 
Brennen nicht tiefer greife, als es z u m  Wohle des eige
nen Grund und BodenS und mit Rücksicht auf die Cul- 
tnr deS MoorgrnndeS uothwendig ist. Ein weiteres Ein
greifen in die Eigenthumsrechte wird die Lokalcommission 
nie beabsichtigen; im Gegentheile, sic geht jedem Eigen
tümer nur helfend an die Hand. D ie Gepflogenheit, 
welche bis jetzt in dieser Beziehung war, ist diese, daß 
die Gemeindevorstehungen die Rieden angegeben haben, 
welche zum Brennen geeignet sind. Jede Gcmeiudevor- 
stehung hat ein solches Verzeichniß der Morastentsnm- 
pfmigs-Commission vorgelegt, und das war die BasiS, auf 
welche die Lokalcommtssion dann ihre weiteren Berathun
gen und ihren AnSspruch gegründet hat.

Die Lokalcommission hat gewiß dort, wo es die 
Cultur des BodenS erforderte, nie ihr Veto eingelegt, 
sondern sie hat sich nur bemüht, die sämmtlichen Moor- 
gruudbesitzer, wie daS besonders in der letzteren Zeit ge
schehen ist, dahin zu bewegen, daß sic möglichst zu gleicher 
Zeit daS Brennen begonnen haben, um eS in der kürze
sten Zeit dann auch zu Ende zu führen. Wie vorteilhaft 
diese Entsumpfungscommission wirkt, hat und die Erfah
rung vorzüglich im vorigen Jahre gezeigt, wo die Stadt 
Laibach gewiß wenig vom Rauche molestirt worden ist.

Wenn der Herr Abgeordnete Deschmann weiter her- 
vorhebt, daß der Moorgrund des Herrn Mallitsch bloß 
durch Ausfuhren von Bauschutt itt diesen guten Zustand 
versetzt worden ist, in welchem er sich seit Jahren befindet, 
so wird er gewiß als Naturhistoriker und Botaniker selbst 
wissen, daß auch ans unserem Moorgrunde nicht a l l e
Rjede gleich sind, daher einzelne leichter cultivirt werden, 
andere schwieriger. —  Dieser Unterschied entscheidet viel. 
Weiter muß aber auch berücksichtiget werden, daß man 
eben, weil man nicht imperativ Vorgehen kann, wohl
Niemanden wird zwinge» wolle», daß er Erde aufführt, 
wenn er keine hat, wen» er keine M itte l hat sich dieselbe 
beizuschaffe», mid wenn ihm daS Brennen nur die leichtere 
Cnltnrmcthode ist.

ES erheben sich auch von anderen Seiten jetzt
Stimmen gegen daö Brennen; ich wüßte ein Paar sol
cher Besitzer namhaft zu machen, welche jetzt vom Bren
ne» »ichtö wissen wollen, — allein sie haben vergessen, 
daß an ihrem Grunde im Anfänge der Cultur gebrennl 
worden ist. Habe ich einen solchen Grund nun schon 
übernommen, dann kann ich freilich schon 15 oder 20 
Jahre auf andere Weise cnltiviren nnd ich brauche VaS
Brennen nicht.
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Ich für meinen Tcheil — und ich glaube hier auch 
im Namen des Landesausschusses reden zu können — 
werde mich durchaus nicht dagegen wehren, daß das H. 
Hans noch ein Comite bestimme, welches diesen Entwurf 
einer abermaligen Berathnng unterzieht; ich glaube aber 
auch, daß dieses Eomite, wenn es tiefer in die Sache 
eingedrungen sein wird, vielleicht den ganzen Entwurf, 
doch nicht so mangelhaft finden werde, als er von einer 
Seite dargestellt worden ist, weil man — ich betone eS 
noch einmal — geglaubt hat, in das Regulativ nicht erst 
auch die I n s t r u c t i o n  für die Morastentsnmpfnngs- 
Eomutission aufnehmen zu sollen.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle nunmehr nach 8. 19 der 
Geschäftsordnung die Unterstützungsfrage. Jene Herren, 
welche den Antrag deS Herrn Abg. Kromer zn unter
stützen glauben, belieben sich zu erheben. (Geschieht.) Er 
ist hinlänglich unterstützt. Ich bringe nunmehr diesen An
trag zur Abstimmung; er lautet: „Der hohe Landtag 
wolle beschließen: der Gesetzentwurf des Landesausschusses, 
betreffend das Moorbrennen am Laibacher Moorgrunde 
sei einem ans der h. Versammlung zn wählenden Aus
schüsse von 5 allenfalls von 7 Mitgliedern zur Vorbera- 
thung zuzuweisen".

Diesem Antrage hat sich auch der Herr Abg. Descll- 
mann angeschlossen.

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstan
den sind, wollen fick erheben. (Geschieht.) Es ist die 
Majorität.

In  diesem Antrage ist alternativ gestellt die Zahl 
5 oder 7 Herren . . . (wird unterbrochen vom)

Abg. K r o m e r :  Ich habe eventuell die Zahl von 7 
Mitgliedern aus dem Grunde beantragt, weil ich selbst der 
Anschauung war, es sei zur gründlichen Vorberathung 
dieses Gegenstandes noch wendig, daß nebst einer entspre
chenden Anzahl Fachmänner, die insbesondere mit öko
nomischen Verhältnissen genau vertrant sind, auch 2 bis 
3 Rechtskundige in den Ausschuß gewählt werden, um 
die Anschauungen der Sachverständigen auch in einem ent
sprechenden Gesetzentwürfe attfnehuteu zu können. Ich 
bitte daher die Frage zu stellen, ob 5 oder 7 Mitglieder 
beliebt werden.

P r ä s i d e n t :  Jene Herren, welche für die Anzahl 
7 stimmen, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist 
gefallen, also bleibt die Anzahl 5. — Die Wahl wird 
dann später zu Ende der Sitzung vorgenommen werden.

Der zweite Gegenstand der Tagesordnung ist der 
Antrag des Herrn Dr. Bleiweis ans Drucklegung und 
Verkeilung der Geschäftsordnung in flovenischer Sprache. 
Ich bitte diesen Antrag vorzulesen.

Schriftführer Bro l i ch .  Der Antrag lautet (liest): 
„S lavni dezelni zbor naj sklene: potrjeni opra- 
v iln i red naj se v nernskeni in slovenskern jez iku  
natisne in v pripravnern inalein zvezku izroci vsa- 
cernu poslancu“ .

P r ä s i d e n t :  Dieser Antrag hat die gehörige Un
terstützung bereits erlangt, ich ersuche demnach den Herrn 
Antragsteller diesen Antrag zn begründen.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Jaz niislirn, da ne bode 
treba ta predlog dolgo in obsirno podpirati. Pod- 
pira se uze sarn po sebi; podpira ga pa tudi vaz- 
nost opravilnega reda sarnega.

Vaznost opravilnega reda je  spoznana v vscli 
parlarnentih, to vaznost opravilnega reda srno cu- 
tili tudi ini tukaj in ves dezelni zbor, ko srno se 
predlanskern rnarsikrat zasli na pot ,  da nisrno ve- 
deli ne noter ne ven.

Opravilni red je  tako rekoc „vade niecuni“ , 
vsakeniu poslancu vsaki dan, to je  gotova stvar , 
k i je  ni treba dalje razjasnovati.

Treba je  te d a j, da je  vsaki popolnonia izu r- 
jen  v opravilneni redu ; da, ako kaksen nasvet 
predlozi, pa se niu niorebiti od druge strani odbija, 
ve presoditi, ali se rnu odbija postavno ali ne.

l)a  se pa vsaki dostojno v opravilneni redu 
izuri, je  treba, da ga r  a z u r ne ;  nasledno je  tedaj, 
da se opravilni red natisne v ob eh je z ie ih , k i sta 
parlainentarna jez ika  v nasern dezelnern zboru, 
Neinec in Slovenec niorata poznati opravilni red.

M oja gospöda! poslanec Zagorec je  uze 
enkrat zabteval , naj bi se v dezelnern zboru vec 
v inaternem, doniaecrn jez iku  govorilo ; to zahte- 
vanje je  popolnonia upraviceno; zali B o g ! da se 
ne spolnuje zelja ta tako, kakor se spodobi za 
nas zbor. Uze sedaj sedijo gospodje v naseni 
zboru, ki so bolj trdni v svojeni rnaternern, kakor v 
tujeni nernskeni jez iku . To se utegne se bolj zgo- 
d iti v prihodnili s tir ili le tili, ako se kdo odpove 
svojernu poslanstvu ali po druzih uzrocili izstop i, 
po novili vo litva li pride vec tak ili poslancev, ki 
le doniaci, niaterni je z ik  razuniejo; teni se niora 
tedaj pravica goditi, kakor vsaeemu druzernu.

Uze naravno pravo tedaj sarno po sebi terja, 
da se natisne opravilni red v obeb jezie ih. Se 
cehi ljubljanski inestni odbor je  to treba cutil in 
svoj opravilni red v obelt jez ie ih  natisniti dal.

In poslednjic se eno. S t r o s k i  — tisto p la- 
silo unikrat —  ne tehtajo pri opravilneni redu 
c e l d  n ie; ako se natisne 100 iztisov — in toliko 
bi j ih  zadostilo , bojo ti iztisi k vecein kaeili 15 
gold. stroskov prizadja li.

Z a  15 goldinarjev — Gospöda moja — go
to vo ne bomo pravice zrtovali krivie i.

Zato priporoeam sprejeni mojega predloga.
P r ä s i d e n t :  Nach dem §. 18 der Geschäftsord

nung beschließt der Landtag über derlei Anträge ohne 
Debatte, ob der Antrag an einen bestehenden oder neu 
zu wählenden Ausschuß zu verweisen sei.

Ich stelle also diese Anfrage an den hohen Landtag 
und ersuche jene Herren, welche dafür sind, daß dieser 
Antrag einem bereits bestehenden oder neuzuwählenden 
Ausschüsse zu übergeben sei, sich zu erheben. (Niemand 
erhebt sich.) Der Antrag ist somit als abgelehnt anzusehen.

Abg. Dr. B l e i w e i s : To ne more b iti. Da 
sem je z  s am obsedel in mnogi, ki so z menoj enih 
misli, to pac dosti oeitno kaze,  da vprasanje ni 
bilo jasno zastavljeno.

P r ä s i d e n t :  Die Geschäftsordnung spricht fich 
dahin aus, wenn der Beschluß verneinend ansfällt, so ist 
der Antrag als abgelehnt anzusehen.

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. W  u r z b a ch : 
Vielleicht ist die Fassung der Frage im erste» Momente 
nicht vollkommen gewürdigt worden. (Oho! Oho!)

Ich würde glauben, daß es angemessen wäre, diese
Frage noch einmal z» stellen (Rufe: es ist bereits a('ge
stimmt !), und zwar gerade auf das hohe Haus glaube ich 
mich berufen zu können, daß die Tragweite vielleicht nicht 
von allen Herren Mitgliedern so aufgefaßt worden ist, 
wie sie ist; ick' bescherte mich übrigens.

Abg. Dr. S  » ppan : Ich würde ums Wort bitten.
Die Frage war so gestellt, ob der Antrag an einen 

neuzuwählenden oder bereits bestellenden Ausschuß zu rer* 
| weisen sei.
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Die Fragt soll jedoch nach bcv Geschäftsordnung 
so getheilt werden, daß man mit ja  oder nein antwor
ten kann; auf diese Frage konnte man weder mit ja  
noch mit nein antworte», weil sie eine Alternative in 
sich schließt; daher beantrage ich, daß jetzt dieser Antrag, 
der früher beide Theile in sich geschlossen hat, in seinen 
getrennten Theilen znr Abstimmung gebracht werde, näm
lich zuerst, ob der Antrag an einen bestehenden Ausschuß 
zu verweisen sei, und dann weiter die Frage, ob er an 
einen neu zu bildenden Ausschuß zu verweisen sei.

P r ä s i d e n t :  Nachdem sich daS ganze Hans aus
gesprochen hat, daß es an gar keinen Ausschuß zu ver
weisen sei, so ist die Antwort gegeben.

Abg. Dr. S u p p  an:  Das war nicht der Fall, 
Man konnte weder mit ja  noch mit nein stimmen.

P r ä s i d e n t :  M it ja oder nein wird nur beim 
namentlichen Ausrufe gestimmt, bei Aufstehen oder Sitzen
bleiben aber nicht.

Abg. v. S t r a h l :  D arf ich um das Wort bitten. 
Ich für meine Person muß der Wahrheit gemäß erklären, 
daß ich die Folgerung nicht vor Augen gehabt habe, die 
aus dem Sitzenbleiben bei dieser Vorfrage entstehen könnte; 
ich habe nicht gewußt, daß dieser Antrag als abgelehnt 
zu betrachten ist, mit dem Momente, als er nickt an einen 
oder den ändern Ausschuß zugewieseu wird.

Was beschlossen ist, ist beschlossen; indeß der Wahr
heit gemäß erkläre ich dieses.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Gospod predsednik! Iz 
ovorov vseli mojili cestitili govornikov je ocitno, 
a nani ni bilo jasno , z a k a j  da grc, sicer — po- 

navljam sc enkrat — ne bili bi obsedeli tudi tis ti, 
kteri zalitevajo natis opravilnega reda v obeli je -  
z ic ili. Naj se tcdaj p o m o t a  ne jem lje za  s k l e p !

Landeshptm. - Stellvertreter v. Wurzbach:  Ich 
unterstütze die Meinung des Herrn Abgeordneten Dr.
Suppan; die Frage muß so gestellt werden, daß sie von
Jedem mit ja  oder ue i »,  oder iit Folge dessen mit Auf- 
stehen oder Sitzenbleiben beantwortet werden kann.

Wenn nnn die Frage gestellt wird, ob das Eine 
oder das Andere, so ist die Frage mit Ausstehen oder
Sitzenbleiben nicht beantwortet. Ich glaube, daß Herr 
Landeshauptmann mit Rücksicht aus den Jrrthuin, der bei 
der Frage statt gehabt hat, ohne Anstand eine neuerliche 
Fragestellung vornehmen können.

Im  Üebrigen wäre im Zweifel das Haus darüber
zn befragen, ob die Fragestellung wiederholt werden soll.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Öpomniti se mi ' t reba 
z d i , da j e zalostno, ako se taka s t var , ki je  na- 
ravna sama po sebi in tudi v dnarnico dezelno 
tako malo sega, da v tem obziru ni skor debate i 
vredna, bi movala se kaceinu o d s e k u  v prevda- 
rek da ja ti, in bi se to b r e z  odseka ne möglo pri 
tej pri ei skleniti.

Abg. Des ch nt a n n : Ich glaube früher vom Herrn 
D r. Bleiweis die Aeußerung vernommen zn haben, daß 
sein Antrag an gar keinen Ausschuß verwiesen zu werden 
braucht.

Ich glaube nun, daß Herr Dr. Bleiweis in einem 
Jrrthnme sich befindet, indem er selbst seinen Antrag als 
selbstständigen Antrag eingebracht hat. Es mußte daher 
dieser auch allen jenen Förmlichkeiten unterzogen werden, 
welchen selbstständige Anträge unterzogen werden müssen.

Jeder selbstständige Antrag eines Abgeordneten muß 
nämlich einem Ausschüsse zur Vorberathnng überwiesen 
werde», sonst ist er als abgelehnt zu betrachten.

Was jedoch weiter die Fragestellung anbelangt,

so muß ich erinnern, daß wir eben früher eine ähnliche 
Fragestellung hatten, bei dein Anträge des Herrn Abg. 
Kroiner, wo die Frage gestellt wurde, ob ein Ausschuß 
von fünf oder sieben Mitgliedern zu wählen sei.

Nun eS ist auch darüber ganz ordnungsmäßig ab- 
gestimmt worden, erst nachher hat sich daS Hans für 
ein Eomite von 5 Mitgliedern entschieden.

Die Frage, wie sie hier gestellt wurde, ob der 
Antrag deS Dr. Bleiweis entweder einem sckon bestehen
den oder einem neu zn wählenden Ausschüsse überwiesen 
werden soll, hat nach meiner Meinung nichts verfäng
liches; denn der Gegensatz dieser Frage ist ja eben die 
Verweisung an gar keinen Ausschuß, oder das Fallenlassen 
des Gegenstandes.

I n  dieser Beziehung halte ich es für die Pflicht 
eines jeden Abgeordneten, sich die Folgen, welche ans 
der Verneinung der Frage sich ergeben, schon früher vor 
Augen zu halten.

ES steht ja die Einsicht in die Geschäftsordnung, 
welche dießsallS normgebend ist, und sehr reiflich erwogen 
wurde, jedem Abgeordneten zu.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  To ravno, kar je  g. 
predgovornik sedaj govoril, potrju je potrebo, da 
vsak izmed nas je  izurjen v opravilnein red«, in 
da ravno zavoljo tega je  ziva potreba, da vsakdo 
r a z u n i e  popolnoma opravilni red naj si bode v 
slovenskem ali nemskem jez iku . 1 lenes spet se je  
ocitno pokazalo, da se nistno trdni v  opravilnem 
redu. Po vsem tem tcdaj se enkrat zahtevam: naj 
se p o m o t a  nikakor ne jem lje za sklep.

Abg. B r o l i c h : Ich w ill nur die letzten Gründe 
des Herrn Dr. Bleiweis widerlegen. Niemand wird doch 
behaupten wollen, daß die Herren v. Strahl und Dr. 
Suppan die Frage der Abstimmung deßhalb nicht verstan
den haben, weil sie in deutscher Sprache gestellt wurde, 
oder daß sic den dießsälligen Paragraph der Geschäfts
ordnung anch aus dein Grunde nicht verstanden haben, 
weil der Paragraph nur deutsch vorliegt. Dieser Grund, 
glaube ich, dürfte wohl entfallen, und ich glaube, daß in 
dieser Beziehung der Herr Landeshauptmann die Abstim
mung ganz geschäftsordnungsmäßig eingeleitet hat, vor
erst abzustimmen, ob der Antrag an einen bestehenden 
oder neuen Ausschuß zu verweisen sei, implicite alter
nativ ; sobald dafür gestimmt ist, den Antrag an eine» 
Ausschuß zn verweisen, würde die zweite Frage dann 
erfolgen, ob an einen bestehenden; würde sich das Haus 
dafür nicht ausgesprochen haben, so würde eö sich von 
selbst verstehen, an einen zu wählenden, und dann würde 
die Frage entstehen, aus wie vielen Mitgliedern er zu 
bestehen habe.

Bezüglich der Abstimmung dürste kein Anstand zu 
erheben sei».

Abg. v. S t r a h l :  Ick habe »icht gesagt, daß ich 
i die Fragestellung nicht verstanden hätte; ich.habe nur ge

sagt, daß mir die Geschäftsordnung nicht Vorgelegen ist, 
i und daß ich den Schlußsatz dieses Paragrapheö mir nicht 

gegenwärtig gehalten habe.
Eö ist ganz richtig, wie Herr Deschmann sagt, daß 

cs Pflicht jedes Einzelnen sei, Acht zn geben; daS will 
ich zugeben, allein eben dieser Fall zeigt, wie nothwendig es 
ist, daß man die Geschäftsordnung immer bei der Hand 
habe, um dann die Folgen der Abstimmung zu ermessen.

Ich wiederhole nochmals rücksichtlich meiner Person 
beruht das Sitzenbleiben auf einem Jrrthnme.

Abg. K r o m e r :  Für meine Person würde ich in 
diesem Fa l l e ,  da einzelne von den Herren Mitgliedern
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wirklich in einem Jrrthnme sich befanden, um die neuer
liche Abstimmung bitten und zwar um die Stellung der 
Frage dahin:

„ Is t dieser Antrag an irgend einen Ausschuß zu 
verweisen V

Ich bitte daher Über diesen meinen Antrag vorerst 
abstimmen zu lassen, ob er angenommen wird, oder nicht.

P r ä s i d e n t :  Ich muß bemerken, daß nach meiner 
Ueberzeugnng die Abstimmung vollkommen in der Regel 
war, und daß ich in dieser Beziehung mir nichts vor- 
zuwersen habe.

Indessen wenn der allgemeine Wunsch der Ver
sammlung ist, eine neuerliche Abstimmung vorzunehmen, 
will ich mich fügen, und frage demnach, ob die Versamm
lung eine zweite Abstimmung wünscht oder nicht.

Wenn die Herren eine zweite Abstimmung wünschen, 
bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.)

Es ist die Majorität. Jetzt bringe ich nochmals 
nach dem §. 18 die Frage zur Abstimmung, ob der An
trag des Herrn Dr. Blettveis irgend einem (Semite zur 
Vorbcrathung zuzuweisen sei, oder nicht.

Jene Herren, welche damit einverstanden sind, daß 
dieser Antrag einem (Semite zuzuweisen sei, mögen sich 
erheben. (Geschieht.)

Es ist die Minorität. Nunmehr haben wir nur 
noch die Wahl vorzunehmen für das früher beliebte 
ßomite von fünf Mitgliedern.

Ich snspendire die Sitzung auf fünf Minuten.
(Nach Wiederaufnahme der Sitzung.)

Bei der Wahl in den Ausschuß zur Vorberathnng 
des Regulativs für das Moorbrennen haben Stimmen 
erhalten folgende Herren: (Ich bitte hierbei die Herren 
Baro» Apfaltem nnd Kromer zn ferutiniren.) Und zwar 
laut Stimmzettel

1. Dr. Bleiweis, Ambrosch, Kosler, Deschmann, Kromer.
2. Guttma», Kromer, Deschmann, Mulle», Obresa.
3. Dr. Bleiweiö, Ambrosch, Obresa, Guttman, Kromer.
4. Obresa, Mulley, Deschmann, v. Wurzbach, Luckmann.
5. Dr. Bleiweis, Kromer, Ambrosch, Deschmann, 

Guttman.
6 . Dr. Bleiweis, Guttman, Koster, v. Strahl,

Müllen.
7. Dr. Bleiweis, Kromer, Deschmann, Ambrosch,

Koster.
8 . Dr. Bleiweis, Kromer, Ambrosch, Deschmann,

Kosler.
9. Dr. Bleiweis, Mntley, Kromer, Obresa, Kosler.

10. Guttman, Kromer, Deschmann, v. Wurzbach, 
Mulley.

11. Kromer, Deschmann, Koster, Dr. Bleiweis, Mulley.
12. Kromer, Deschmann, Kosler, Dr. Bleiweis, Mulley.
13. Kromer, M ulley, v. Wurzbach, Obresa, Luckinann.
14. Dr. Bleiweis, Obresa, Kromer, Deschmann, Ambrosch.
15. Kromer, Deschmann, Koster, Dr. Bleiweis, Mulley.
16. Dr. Bleiweis, Dr. Recher, Mulley, Kosler, Kromer.

17. Dr. Bleiweiö, Kromer, Deschmann, Obresa, 
Ambrosch.

18. Obresa, Luckmann, Guttman, Ambrosch, v. Strahl.
19. Deschmann, Kromer, Ambrosch, Guttman, Kosler.
20. M itllev, Obresa, v. Wurzbach, Pinder, Dr. Skedl.
21. Obresa, Kromer, Dr. Bleiweis, Kosler, Ambrosch.
22. Deschmann, Kromer, Ambrosch, D r. Bleiweis, 

Koster.
23. und letzten: Dr. Bleiweis, Deschmann, Kromer,

Mulley, Kosler.
Abg. K r o m e r :  Nach dieser Abstimmung erhielten 

Kromer 19, Herr D r. Bleiweis 16, Herr Deschmann 15, 
Herr KoSler 13 und Herr Mulley 12, weiters noch Herr 
Ambrosch 11, Herr Obresa 10, Herr Guttman 7 Stim
men; die weitern Stimmen sind von 4 bis 1 zersplittert. 

Demnach erscheinen gewählt:
Kromer mit 19, Herr Dr. Bleiweis mit 16, Herr 

Deschmann mit 15, Herr Kodier mit 13 und Herr Mul» 
ley mit 12 Stimmen. 23 Stimmzetteln sind, glaube ich, 
abgegeben worden?

P r ä s i d e n t :  Ja 23 Stimmzettel, eö ist also 12 
die Majorität, und Herr Mulley mit 12 Stimmen der 
Letzte gewählt. Ich ersuche das (Eomite, sich sobald mög
lich zu couftituiren und mir dießfalls die Mittheilung zu 
machen.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte zu veranlassen, daß wir 
uns gleich nach der Sitzung couftituiren.

P r ä s i d e n t :  Ich werde darum bitten.
M ir  ist ein gehörig unterstützter Antrag übergeben 

worden, des Inhaltes:
Die Unterzeichneten stellen den Antrag:
„Der h. Landtag wolle beschließen:
Der bei der sechsten Sitzung der Landtagssession 

deö Jahres 1861 hinsichtlich der Taggelder der Landtags- 
Abgeordneten gefaßte Beschluß werde dahin abgeändert: 

Vom Tage der Beschlußfassung an werden:
1. Den in Laibach domiciltretideit Abgeordneten 

gar feilte.
2. Den außer Laibach domieilirettden Abgeordneten 

aber nur Taggelder u pr. 2 fl. 50 fr. verabfolgt.
3. I n  Urlaubsfällen kann für die Dauer der Ab

wesenheit ein Taggeld nicht bezogen werden.
Unterzeichnet von den Herren Dr. Jos. Suppan, v. 

S trahl, D r. Bleiweiö, Otto'Baron Apfaltem, Dr. Nif. 
Recher".

Nachdem dieser Antrag gehörig unterstützt ist, werde 
ich ihn in einer der nächsten Sitzungen auf die Tages
ordnung bringen.

Ich schließe somit die Sitzung und ersuche die Herren 
Samstag unt 10 Uhr zu erscheinen.

Auf der Tagesordnung wird der Vortrag stehen, 
über die Systemisirung der dem Laitdesausschusse bcizn- 
gebeuden Beamten und Diener und deren Gebalte.

(Schluß der Sitzung i « l/4 Uhr )
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